Gemeinde Nordheim

Landkreis Heilbronn


Polizeiverordnung
zur Änderung der Polizeiverordnung gegen umweltschädliches Verhalten, 
Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern
(Polizeiliche Umweltschutzverordnung)

Aufgrund von § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 des Polizeigesetzes für Baden-Württemberg (PolG) in der Fassung vom 13. Januar 1992 wird mit Zustimmung des Gemeinderates verordnet:
§ 1 Änderung bestehender Vorschriften 

(I)
§ 4 der Polizeiverordnung vom 26. Mai 2000 erhält folgende Fassung
§ 4
Lärm von Sport- und Spielplätzen; Schutz von Schulflächen
(1) Sport- und Spielplätze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt  sind, dürfen in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 7.00 Uhr nicht benützt werden.


(2) 
Bei Sportplätzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Sportanlagenlärmschutzverordnung, unberührt.

(3) Der Aufenthalt in den zu den Schulen gehörenden Flächen ist in der Zeit von 
20.00 – 07.00 Uhr untersagt. Dies gilt nicht für Besucher von schulischen, 
sportlichen oder kulturellen Veranstaltungen.

Zu den zu Schulen gehörenden Flächen zählen insbesondere alle bebauten 
Anlagen, überdachten Teile, Treppen, Eingangsbereich, Pausenhöfe, Schulhof-
flächen, dazugehörige Grünflächen sowie Schulsportanlagen.

(II) In § 23 Abs. 1 Ordnungswidrigkeiten erhält Ziffer 3 folgende Fassung

3. Entgegen § 4 Abs. 1 Sport- und Spielplätze benützt oder sich entgegen § 4 Abs. 3 auf zu den Schulen gehörenden Flächen aufhält.
§ 2 Inkrafttreten

Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Nordheim, den 24.11.2006
Schiek

Bürgermeister

